
Satzung des Vereins »Radsportgemeinschaft Blankenese<c

Stand: Dezembe:r 2000

§ 1 Name und Sitz

(I) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Der Verein fuhrt den Namen
"Radsportgemeinschaft Blankenese" .

(2) Er fuhrt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz "eingetragener Verein"
in der abgekUrzten Form "e. V,",

(3) Der Verein hat seinen Sitz in der Hasenhöhe 5, 22587 Hnmburg-Dockenhuden.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr .

§ 2 Zweck des Vereins

) (I) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sporn. insbesondere des Radsports.

(2) Dabei verfolgt der Verein ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnUtzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "SteuerbegUnstigre Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tlitig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dUrfen nur fUr den satzungsmäßigen Zweck verwendel werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt auch für etwaige LizenzgebUhren.

Er darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhälttlism:ißig hohe VergUnIngen begUnstigen.

§ 3 Vereinstjtigkeit

Der Verein erfUllt seine Aufgaben durch regelm~ßige gemeinsame sportliche Radtouren oder der

k5rperlichen Fitness dienende Aufgaben.

§ 4 Eintragung in das Vereinsregister

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

§ 5 Eintritt der Mitglieder

(I) Mitglied des Vereins kann jede natilrliche und jede juristische Person des privaten und
( ") öffentlichen Rechts werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters

erforderlich. ,

(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch Beitritt zum Verein.

(3) Sie ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.

(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Beitritt wird mit Aushtindigung einer

schriftlichen Aufnahmeerkl!1rung (z.B. Mitgliedsausweis) wirksam.

(5) Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein Rechtsanspruch

auf Mitgliedschaft besteht nicht.
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§ 6 Ende der Mitglieds~haft

(I) Die Mitgliedschaft endet

(a) mit dem Tod des Mitglieds,
(b) durch Austritt,
(c) durch Ausschluß,
(d) durch Streichung aus der Mitgliederliste.

Wochen nur zum Schlu6 eines(2) Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von viel

Kalendervierteljahres möglich.

Der Austritt ist gegenUber dem Vorstand schriftlich zu erkl1lren. Zur Einhaltung der

.KUndigungsfrist ist der rechtzeitige Zugang der Austrittserklarung ~n ein Mitglied
des Vorstands oder die Geschäftsstelle erforderlich. I

.I

(3) Der AusschluB aus dem Verein ist nur aus wichtigem Grund ZUI~ssig und bedarf eines
..I

Beschlusses des Altestenrates (siehe § 17). \

i
(4) Ein Mitglied kann aus der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn sich das Mitglied mit der

Zahlung des Beitrages in Verzug befindet. '(vereinfachter Ausschluß)

In diesem Fall erfolgt der Ausschluß. wenn der Beitragsrückstand die H()he von drei
Monatsbeitr!lgen fibersteigt und das Mitglied mit diesen Beitragen ~ehr als drei Monate im
Verzug ist und auch nach schriftlicher Mahnung den Beitrag nicht i~nerhalb von 8 Wochen nach

Absendung der Mahnung voll entrichtet hat.

I
In der Mahnung soll auf eine beabsichtigte Streichung hingewiesen werden.
Über den AusschluB entscheidet der Vorstand. Dem Mi[glied ist vorher Gelegenhei[ zur

Stellungnahme zu geben. Der AusschluB wird mit der Beschlußfassung
sofort wirksam. Er ist dem Mitglied unter Angabe des Grundes unverzUglich bekannt zu machen.

Die Bekanntgabe erfolgt durch eingeschriebenen Brief.

§ 7 Mitgliedsbeitrag/ Aufnahmegebtihr

(1) Der Verein erhebt Mitgliedsbeia-~ge und AufnahmegebUhren. diese werden in der
Beia-agsordnung geregelt. ~

(2) Über die Höhe des Beittages entSCheidet die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des

Vorstands.
(3) Der Beitrag wird im LastSChriftVerfahren viertelj~hrlich im Voraus zu Quartalsbeginn vom

Konto des Mitglieds eingezogen.
(4) Über die Höhe einer Gebühr entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 8 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
(1) der Vorstand ( §§ 9.10)
(2) die Mitgliederversammlung (§§ 11-16),
(3) Ältestenrat (§ 17)

§ 9 Vorstand

(l) Der Vorstand (§ 26 BOB) vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Er besteht aus

dem l. Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem SchriftfUhrer und dem Kassenwart.
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r (2) Jedes Mitglied des 'vorstandes ist einzelvenretungsberechtigt.

{3) Die Mitglieder des Vorstands mUssen Vereinsmitglieder sein. Sie dUrren nicht Arbeitnehmer
des Vereins sein.

(4) Der VorstAnd wird durch Beschluß der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren

bestellt. Lediglich bei äer Wahl zum GrUndungsvorsrAnd werden der 2. Vorsitzende und der
Kassenwart nur für ein' Jahr gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des

nächsten Vorstands im Amt. Ebenfalls sind alle zwei Jahre zwei KassenprUfer zu wählen.

(5) Das Amt endet mitlAblauf der Bestellung oder mit dem Ausscheiden aus dem Verein. Eine
vorzeitige Abw:lhl ist ~ur aus wichtigem Grund mBglich.

§ 10 Beschrl1nkung der Vertretungsmacht

FUr Rechtsgeschifte, die das VermOgen des Vereins im Einzelfall mit mehr :1ls DM 5000,-
belasten, bedarf der Vo:rstand im lnnenverhiltnis der Zustimmung der Mitgliedervers:1mmlung.

§ ll,Berufung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliedervers~ung ist zu berufen,
(a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert. jedoch mindestens
(b) jahrlich einrnal, m~g1ichst in den ersten drei Monaten des Ka1ende~ahres
(c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen drei Monaten und
(d) wenn 1/5 der Mitglieder dies verlangen.

§ 12 Form der Berufung

(I) Zur Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und
unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen einzuladen.

§ 13 Beschlußflihigkeit. Beschlußfassung

Cl) Beschlußfahig ist jede ordentlich einberufene Mitgliederversammlung unabh!ingig von der
Zahl der erschienenen Mitglieder .

(2) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag ist geheim abzustimmen.

(3) Bei Beschlußfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Soweit

nicht gesetzlich eine andere Mehrheit gefordert wird-\

(4) Zu einem Beschluß, der eine Änderung der Satzung enth!ilt. ist eine Mehrheit von 3/4 der
erschienenen Mitgliedern erforderlich. Soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit gefordert
wird.

(5) Stimmberechtigt sinti nur vollji1hrige Mitglieder.
!

§ 14 Referenten

Der Vorsrand har die MägJichkeir, Referenten zu bennen und sie mir besonderen Aufgaben zu

betreuen.
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§ ~Beurkundung

(I) Ober die in der Versammlung gefaßten BeschJUssc ist eine Niederschrift anzufertigen.

(2) Das Protokoll ist von einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben.

(3) Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Protokolle einzusehen.

41,
§ 18 Auflösung des Veleins

\
(I) Der Verein kann dun:h BeschJuß der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Hierzu ist

eine Mehrheit von 314 der erschienenen Mitglieder notwendig.
(2) Die Uquidation erfolgt duft:h den Vorstand oder d~h die ~fV bestellte Liqui,:!atoren.
(3) Bei AuflOsung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegUnstigten Zweck" fa~lt das
.Vereinsvennögen an die Stiftung Deutsche SIXJrthilfe, die es ausschließlich und unmittelbar zu

steuerbegUnstigten Zwecken und im Sinne der Stiftung Rolf-Dic:ter Wolfshol ~ verwenden hat..

ß'.
§ .~ Ältestenrat

)
(1) Der Ältestenrat besteht aus d~i vollj~gen Ve~insmitgliedem und wird flllr (fie Dauer von

zwei .Jah~n durch die Mitgliederversammlung gewählt

(2) Der Ältestenrat wird auf Antrag des Vorstandes aktiv und entscheidet in disziplinarischen
Fragen zum Beispiel bei grob unsportlichem oder vereinsschädigendem Ve~ten Uber die

temporäre oder andauernde Streichung eines Vereinsmitgliedes aus der Mitglitderliste.

Dockenhuden. den 18. Mai 2000

: I
11

! I

I
,

1

Die GrUndungsmitglieder:

Tom Solrau ~ S ~

Rassan Cizgec 'ri.G~ !

Frank-Maltin UhJemann ~.I' -ll h "' ~~~ ~

Olaf Klimpel

Klaus-Dieter Lieb

Rene Sagner
~

Bettina Uhlemann

Rotraut Witt
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